
 

 
 

 Exposé  
 

zum Verkauf des Wohnbaugrundstücks Flst.Nr. 1053/3,  
Obere Hauptstraße 89 für ein Einfamilienhaus 

im Sanierungsgebiet „Obere Hauptstraße Süd“, Teil 2 
 

Allgemeine Informationen und Standortfaktoren:  
 

Die große Kreisstadt Hockenheim liegt im südlichen Rhein-Neckar-Kreis im Einzugsbereich der ko-
operierenden Oberzentren Heidelberg und Mannheim. Als Unterzentrum zeichnet sich Hockenheim 
insbesondere durch Industrie, Gewerbe und Logistik sowie als lebens- und liebenswerte Wohnstadt 
mit insgesamt rund 21.500 Einwohnern aus. Die Infrastruktur wird maßgeblich durch die nahegele-
genen Autobahnanschlüsse A5, A6 und A61, sowie den ÖPNV geprägt, der die Stadt eng mit Karls-
ruhe, Mannheim und Heidelberg verbindet. Für den Werdegang der Jüngsten stehen Kindertages-
einrichtungen sowie alle Schulzweige zur Verfügung. Hockenheim erfüllt für über 40.000 Menschen 
aus dem Einzugsbereich der Stadt zentralörtliche Funktionen auch in Hinblick auf den Verwaltungs- 
und Arbeitsmarktsektor. Durch den Innenstadtbereich und das Talhaus können in Symbiose alle Be-
dürfnisse der Nahversorgung sowie darüber hinaus gedeckt werden. Der Kraichbach und der lang-
läufige Gartenschaupark laden zum Verweilen in der Natur ein. Veranstaltungen auf dem Hocken-
heimring, in der Stadthalle wie auch im Kulturzentrum „Pumpwerk“, bereichern Hockenheim kulturell 
auf verschiedenste Art und Weise. All das und noch viel mehr macht Hockenheim aus.  
 

Einordnung des Plangebiets in die nähere Umgebung  
 

 
 
  



 
 
Das Neubaugebiet befindet sich innerhalb der Sanierungsmaßnahme „Obere Hauptstraße Süd“, Teil 
2 entlang der Oberen Hauptstraße und ist ca. 500 m von der Ortsmitte und dem Rathaus entfernt. 
Durch diese Nachverdichtungsmaßnahme sollen rund 20 neue Wohneinheiten entstehen, die sich 
auf zwei Mehrfamilienhäuser, ein Einzelhaus sowie zwei Doppelhaushälften verteilen. Für das Ge-
biet gilt der seit dem 08.12.2022 rechtskräftige Bebauungsplan „Obere Hauptstraße Süd, Teil 2, 1. 
TB erweitert“. Daneben gelten für die baurechtliche Beurteilung des Bauvorhabens auch die durch 
den Gemeinderat beschlossenen Sanierungsziele.  
 

Schrägansicht des künftigen Baugebiets (Aufnahme vom 26.05.2025) 
 

 
 
Die bauliche Erschließung des Gebiets ist abgeschlossen, sodass die grundlegenden Vorausset-
zungen für eine Bebauung der Grundstücke gegeben sind. 
 

  



 
Ausschreibung zum Verkauf des stadteigenen Wohnbaugrundstücks   

Flst. Nr. 1053/3, Obere Hauptstraße 89 
im Sanierungsgebiet „Obere Hauptstraße Süd“, Teil 2  

 
Grundstücksbezeichnung:  Flst.Nr. 1053/3, Obere Hauptstraße 89 
  
Grundstücksgröße:  360 m²  
 
Baurechtliche Festsetzungen:   
 

  
allgemeines Wohngebiet, 
GRZ 0,4 
I-II DG 
max. 2 Wohneinheiten 
Offene Bauweise 
Satteldach; 35-45 Grad 
Baufenster: max. 9,00 x 12,00 m 
Traufhöhe max. 4,50 m 
Firsthöhe max.  9,00 m 
 
 

 
 

Hinweis: Das Auswahlverfahren erfolgt anhand der vom Gemeinderat der 
Stadt Hockenheim am 30.04.2025 beschlossenen Vergabekriterien 
beim Verkauf städtischer Wohnbaugrundstücke. Die Vergabekrite-
rien sind durch öffentliche Bekanntmachung auf der Homepage der 
Stadt am 31.05.2025 wirksam geworden. Es wird darauf hingewie-
sen, dass sich jede volljährige geschäftsfähige Person auf die-
sen Bauplatz bewerben kann. Die Bewertung der Vergabekrite-
rien finden ausschließlich dann Anwendung, wenn sich meh-
rere Personen auf dasselbe Grundstück bewerben.  

 
m²-Preis  700,00 €/ m²  
 
Kaufpreis:  252.000,00 €; der Kaufpreis beinhaltet die sanierungsbedingte Bo-

denwertsteigerung (es ist daher kein Erschließungsbeitrag zu ent-
richten) sowie die Kosten für den Abwasser- und Wasserversor-
gungsbeitrag). Der Revisionsschacht wurde bisher nicht gesetzt.  
Die Kosten für die Herstellung des Revisionsschachts sind nicht im 
Kaufpreis enthalten. Die Grundstücksanschlusskosten sog, Hausan-
schlusskosten sind im Kaufpreis nicht enthalten und müssen zusätz-
lich geleistet werden.  

 
 
 
 
 



 
Antrag einzureichen bei:  Sie haben die Möglichkeit, Ihren „Antrag auf Berücksichtigung bei 

der Vergabe städtischer Wohnbaugrundstücke für Einfamilienhäuser  
und Doppelhaushälften“ nebst allen erforderlichen Anlagen schrift- 
lich in einem verschlossenen Umschlag mit der Aufschrift „Bewer-
bung um das Grundstück Flst.Nr. 1053/3, Obere Hauptstraße 89 
im Sanierungsgebiet „Obere Hauptstraße Süd, Teil 2“ entweder 
per Post, durch Einwurf in den Briefkasten der Stadt oder durch per-
sönliche Übergabe bis zum Antragsende bei der Stadtverwaltung 
Hockenheim, Fachbereich Bauen und Wohnen, 2. OG, Zimmer 212 
oder 213, Rathausstraße 1, 68766 Hockenheim einzureichen.  
 
 
Der Antrag sowie alle erforderlichen Anlagenvordrucke und weiter-
gehenden Informationen sind auf der Homepage der Stadt unter 
https://www.hockenheim.de/startseite/leben/stadteigene+bau-
plaetze+und+immobilien.html hinterlegt. 
 
Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass die Stadt Hocken-
heim gemäß Art. 13 DSGVO verpflichtet ist, die Bewerber über 
die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten im Zuge des 
Vergabeverfahrens vorweg zu informieren. Hierzu ist bei den 
Antragsunterlagen ein gesondertes Informationsblatt hinterlegt.  
 
 

 
Bewerbungszeitraum:   Montag, 27.10.2025 bis einschließlich Freitag, 09.01.2026  
 
 
Ihre Ansprechpartner Fachbereich Bauen und Wohnen: 
 
Stadt und Umweltplanung: 
 
Frau Gargiulo-Kaiser, Zi. 212, Tel. 06205/212632 E-Mail: grundstuecke@hockenheim.de 
Herr Burkhart, Zi. 213, Tel. 06205-212650, E-Mail: grundstuecke@hockenheim.de 
 
Untere Baurechtsbehörde: 
 
E-Mail: baurechtsamt@hockenheim.de sowie telefonisch unter 06205-212550 
 
 
Hinweis:  
Die Ausschreibung erfolgt freibleibend. Für die Stadt Hockenheim entsteht die rechtsverbindliche An-
nahme des Kaufangebots erst mit der notariellen Beurkundung.  
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